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AmiSVIa« 
lût die GrrdiSreie Bveidues 

Stück 3 Freiburg i. Dr., 16. Januar 1946 

Pax-Krankenkasie. — Verletzungen- — Slerbefälle. 

311.13 Orb. 8.1.46 
Lrauungsrecht 

Eheschließungen zwischen den in Deutschland und Öster- 
reich befindlichen, fremden Nationen angehörenden 

ehemaligen Gefangenen und Flüchtlingen 
(„Tertia Missio Ponliticia in uermania") 

I. Nachdem zufolge Anordnung unseres Hl. Vaters 
des Papstes Pius XII. für die materielle und geistige 
3etfotgung bei in Deufftanb unb Ößettet* beftnb, 
(idten, ftemben, b.i.außerbeut#en Nationen ange^ten, 
ben eßemafigen Gefangenen nnb Sh*t[inge berettß 
zwei „Missiones Pontificiae in Germania“ gebildet 
worden waren, hat Seine Heiligkeit auch für die seel- 
htget[t*e Betreuung bet Dorgenannten eßemafigen Ge, 
fangenen und Flüchtlinge noch eine „Tertia Missio 
Pontificia in Germania“ bestellt und als deren Präfes 
(„Praeses Missionis“) Seine Exzellenz den Hochwür- 
digsten Herrn Carolus Chiarlo, Archiepiscopus tit. 
Amiden., Nuntius Apostolicus, berufen, der seinen 
Tlmtssitz in Kronberg im Taunus genommen hat und 
dem die oberste Leitung der Seelsorge aller in Deutsch- 
land und Österreich befindlichen fremden, b. t. außerdeut- 
schen Nationen angehangen ehemaligen Gefangenen und 
Flüchtlinge übertragen ist. Wie der Hochwürdigste Herr 
Praeses Missionis m3 mitgeteilt l)at, mttb et für jebe 
ein;e[ne Dlation bet in Deutf*Ianb unb be, 
fhb[t*en eßemaltgen Gefangenen unb 8(ü*t[tngc je 
einen Präses („Delegatus Nationalis“) ernennen. End- 
(i* treiben für bie einsehen Sh*t[ing3gemeinben 
(„Gruppi", „Groupes", „Groups'') befonbete Ct' 
forger („Sacerdotes stabiliter nominati“) bestellt wer- 
den. 

II. Im Nachstehenden geben wir diejenigen Bestim- 
mungen bekannt, die der Hl. Stuhl für bie „Tertia Mis- 
sio Pontificia in Germania“ über die Eheschließungen 
unter den in Deutschland unb Österreich befindlichen, 
fremden Nationen angehörenden ehemaligen Gefangenen 
und Flüchtlinge erlassen hat: 

1. a) t)ec Praeses Missionis und bte Delegati Natio- 
nales besitzen in Sachen der Eheschließungen unter den 
genannten ehemaligen Gefangenen und Flüchtlingen die- 
selben Fakultäten, die gemäß cc. 1094 ss. CJC den 
Ortsordinarien für ihre Untergebenen zustehen. 

b) Demnach assistiert der Praeses Missionis innerhalb 
der Gebiete von Deutschland und Österreich — aber 
nur innerhalb dieser Gebiete — gültig und erlaubt bei 
den Eheschließungen, die von in Deutschland und Öster- 
reich befindlichen, fremden Nationen angehörenden ehe- 
maligen Gefangenen und Flüchtlingen vorgenommen 
werden, gleichviel, ob die Brautleute derselben Nation 
oder verschiedenen Nationen angehören. 

c) Dieselben Fakultäten haben die Delegati Natio- 
nales, diese aber nur für Eheschließungen von in Deutsch- 
land und Österreich befindlichen ehemaligen Gefangenen 
unb glü*tlhgen, bie bei Gaston beß tiauenben Delega- 
tus Nationalis angehören. 3ß ein Getßlt*et nom Prae- 
ses Missionis fut bie (Seelsorge Don 6(^0^ Ge, 
fangenen unb S(ü*t[hgen auß meuteren Nationen be, 
stellt worden, so gilt seine Vollmacht nur zur Eheschlie- 
ßung zwischen ehemaligen Gefangenen und Flüchtlingen 
der betreffenden Nationen. 

d) Die im Vorstehenden unter a) bis c) genannte 
Fakultät kann seitens des Praeses Missionis und der 
Delegati Nationales gemäß can. 1096 CJC an andere 
Geistliche delegiert werden. 

2. a) Die mit der Seelsorge von einer oder mehreren 
Flüchtlingsgemeinden (Gruppi, Groupes, Groups) be- 
auftragten Geistlichen („Sacerdotes stabiliter nomi- 
nati") beiden sûr bie Sffßßen; bei @^eftteßungen bei 
3U tßren gükWhgagemehben ge^Dt^gen ^erfonen btefeP 
den Fakultäten, die nach den Bestimmungen des Allge- 
meinen Rechtes (cc. 1095—1096 CJC) den Pfarrern 
zukommen. 

b) Sie assistieren daher bei den unter a) genannten 
Eheschließungen in gültiger und erlaubter Weise. Sie 
sönnen außetbem bie $rauungßDD[Ima*t je für ehe be, 
stimmte Eheschließung je einem bestimmten Geistlichen 
außbtücflt* belegteren; bagegen sönnen sie bte in can. 
1096 § I CJC genannte generelle 3tauungßpo(hta*t 
nicht erteilen, weil es im vorliegenden Falle überhaupt 
keine vicarii cooperatores gibt. 

3. Die den oben unter Ziffer 1 und 2 genannten Geiß, 
lt*en erteilten 9Mma*ten ;ur Stauung ehemaliger Ge, 
fangener und Flüchtlinge fremder Nationen in Deutsch- 
land und Österreich hat personellen Charakter. Daraus 
folgt, baß bte oben unter gisset 1 unb 2 genannten Geiß, 
lichen von dieser Trauungsvollmacht in gültiger und er- 
laubter Weise Gebrauch machen können gleichviel, ob die 
betreffenden Flüchtlinge in besonderen abgestoßenen La- 
gern sich aufhalten oder nicht, und gleichviel, ob sie bte 
Ehe unter sich oder mit Angehörigen irgend einer anderen 
Nation eingehen. 

4. a) Die den oben unter Ziffer 1 und 2 genannten 
Geistlichen zustehende Trauungsvollmacht ist als eine mit 
der Trauungsvollmacht der Ortsordinarien und Pfarrer 
konkurrierende („facultas cumulativa“) zu verstehen 
(c. 1094 SS. CJC), baß heißt: baß 3te*t aut gültigen 
und erlaubten Assistenz von in Deutschland und Öster- 
reich befindlichen ehemaligen Gefangenen und Flüchtlingen 
fremder Nationen steht neben den oben unter Ziffer 1 
und 2 genannten Geistlichen auch denjenigen Ortsordina- 
rien und Pfarrern zu, in deren Diözesen bzw. Pfarreien 
bte Gßeftteßungen bet in Stage ßeßenben ehemaligen 



92 Stück 3 1946 

Gefangenen und Flüchtlinge erfolgen. Doch ist es mit 
Rücksicht auf die mangelnde Kenntnis der deut,chen 
Sprache bei den in Frage stehenden, fremden Nationen an- 
gehörenden ehemaligen Gefangenen und Flüchtlingen und 
auch aus anderen Erwägungen vorzuziehen, daß die Ehe- 
schließungen zwischen solchen Personen vor einem Geist- 
lichen ihrer Nationalität oder doch unter Mitwirkung 
eines solchen Geistlichen stattfinden. 

b) Ist die Braut eine Eingeborene (d. i. eine Deutsche 
ober eine Ößettei4etin), so iß eg gmedmäßig, baß bet 
Pfarrer, der gemäß can. 1097 § % CJC bei der Ehe- 
schließung assistiert, in vollständigem Einvernehmen mit 
bemfenigen Geißle« ßanbett, bem bie fee#geiIW)e 
Betreuung der ehemaligen Gefangenen und Flüchtlinge 
einer fremden Nation übertragen ist. 

5. a) 9Benn_fui bie Dotgenannten Eßen StauunggooK, 
macht erteilt ist, so müsien gerade in diesen Fällen die 
vorgeschriebenen. Vorsichtsmaßregeln mit besonderer 
(SotgfaK beoba4fet werben: (Denn bie Eßen müßen un, 
bedingt nach den Bestimmungen der heiligen Tanones ge- 
schlossen werden, und die gerade der katholischen Ehe eigene 
Unauflöslichkeit muß in jedem Falle sichergestellt werden. 

b) Zu diesem Zwecke sind besonders im Auge zu be- 
ßakeu unb gu befolgen bie 3nßtuftion bet (Safta, 
mentenkongregation „Super probatione Status liberi ac 
denuntiatione initi matrimonii“ vom 4. Juli 1921 
und die Instruktion derselben Kongregation „De nor- 
mis a parochis servandis in peragendis canonicis 
investigationibus etc.“ vom 29. Jtuni 1941. 

Im Einzelnen ist zu beachten: 
aa) JDet [ebige (unoerßeitateie) @tanb bet Braudeute 

muß sicher feststehen. Die Eheverkündigungen sollen, so- 
weit möglich, wenigstens in den geschlossenen Lagern 
ßatlfinben. 0inb Eßeßinbetniße Doißanben, so iß 
peng einzuholen unter besonderer Berücksichtigung der für 
die Dispensierung von mixta religio und cultus dispa- 
ritas geforberten Botaugfeßungen (Garantien), 

bb) Es ist nach der Freiheit des Ehewillens zu forschen, 
cc) 3n febem eingeben ^ade muß mit (Sorgfalt ß4et 

festgestellt werden, daß von den Eheschließenden keines 
der drei Güter der Ehe (bonum prolis, bonum fidei, 
bonum sacramenti) ausgeschlosien wurde oder wird. 
%egügK4 etwaiger Bebingungen, bie bag güdige 3«, 
ßanbefommen bet Eße ßinaugf4ieben ober bie Eßef4Iie, 
ßung ungültig machen, ist die Vorschrift Nr. 9 der oben 
genannten Instruktion vom 29. 6. 1941 zu beachten. 

dd) Soweit es sich um Katholiken handelt, sind Tauf- 
zeugnisse zu beschaffen und, soweit deren Beschaffung 
nicht möglich ist, sind andere gleichwertige und unzweifel- 
#te Beweise fût bie Satfacße bet Saufe beibringen, 
wie z. B. eidliche Aussagen von Personen, die die Tat- 
fa4e bet Saufe genau fennen (cc. 779, 800 CJC). 

ee) Große Sorgfalt ist auf die religiöse Unterweisung 
(Btautuntert(4t) bet Brautleute ober wenigßeng beg 
katholischen Brautteiles zu verwenden. 

c) Wenn es sich gelegentlich um Eheschließungen zwi- 
schen Soldaten (Angehörigen einer Militärmacht) einet, 
feitg unb eßemadgen Gefangenen ober ^^ü4t[^ngen 
andrerseits handelt, sind zur Vermeidung unerwünschter 
Folgen bezüglich des dauernden Bestandes (Unauflös- 
114(6(1) bet Eße unb im -fnnbKd auf bie bürget^,te4t, 
lichen Folgen die besonderen von der zuständigen Mili- 
tärbehörde erlassenen Bestimmunaen zu beachten. Dabei 
muß au4 bie 3R6gK4feit beg Übertritfeg beg betreffen, 

den Soldaten zum katholischen Glauben mit in Betracht 
gezogen werden. 

6. a) Der Praeses Missionis und die einzelnen Dele- 
gat! Nationales besitzen die Vollmacht: 

aa) zu dispensieren von den in caput III titulus VI 
liber III CJC ausgeführten aufschiebenden Ehehindernis- 
len, jedoch unter gewissenhafter Beachtung der ebenda 
genannten (Regeln, ingbefonbere soweit eg ß4 um (DW, 
pensation von mixta religio handelt; 

bb) gu bigpenßeren in ßunbett gäden aug f4wetwie, 
genben Gtünben Don aden trennenben Eßeßinbetniße« 
beg fir4[i4en (Re4teg, mögen biefe öffentlicß ober ge, 
heim, maioris oder minoris gradus sein. Ausgenommen 
ßnb jebo4 bie Eßeßinbetniße, bie aug bet @4wdgerfcßaft 
in getabet Sinie n# oodgogenet Eße, aug bet f)[. 986% 
und aus der feierlichen Ordensprofeß hervorgehen. 

Vom trennenden Ehehindernis der disparitas cultus 
bats nut bigpenßett werben unter Bea4tung bet in 
cc. 1060—1064 CJC genannten Vorschriften und, 
wenn es sich um Eheschließungen mit Hebräern oder Mo- 
ßammebanetn ßanbed, wenn bet freie @tanb beg fatßosi, 
f4en Seileg gwedg Betmeibung bet Gefaßt bet j)ok, 
garnie feßßeßt, wenn weitet feine Gefaßt bet Bef4«ei, 
bung bet (Racßfommen beßeßt unb wenn enb#, soweit 
eine gwdftauung etfofgen muß, biefet 9ift nur a(g eine 
rein zivile Zeremonie vorgenommen wird und dabei jede 
Anrufung Mohammeds sowie jede sonstige abergläubische 
Handlung unterbleibt. 

b) (Die oben unter gisset 2 genannten Geißle« (Sa- 
cerdotes stabiliter nominati) besitzen nur die in cc. 
1044 und 1045 CJC genannten Dispensvollmachten. 

7. a) Zwecks Registrierung der vorgenannten Eheschlie- 
ßungen ist erforderlich, daß der der Nation der Neuver- 
mählten ungehörige Trauungsgeistliche ein Trauungsbucll 
fußtt, in bag et bie Eßef4Iießungen auf bag forgfä[t(gße 
einträgt, gleichviel ob dabei der Praeses Missionis oder 
eilt Delegatus Nationalis oder der Sacerdos stabiliter 
nominatus selbst oder der Ortsordinarius oder der Orts- 
pfarrer oder ein von diesen delegierter Geistlicher assistiert 
hatte. Dabei hat er auch die Dispensation von Ehe- 
hindernissen, falls eine solche erfolgte, genau anzugeben. 

b) Außerdem soll der der Nation der Neuvermählten 
angeßotige Geißle, gIei4Dte[ ob eg fuß babei um einen 
Sacerdos stabiliter nominatus oder den Praeses Mis- 
sionis oder einen Delegatus Nationalis handelt, die 
Ehen, bei deren Abschluß er assistiert hat, unter Über- 
sendung eines genauen Auszuges über den Trauungsakt 
aus seinem Trauungsbuch dem Pfarrer derjenigen Pfarrei 
mitteilen, in der die Trauung erfolgte, damit letzterer die 
betreffende Ehe im Trauungsbuch seiner Pfarrei einträgt 
(vgl. die oben genannte Instruktion vom 29.6.1941 n.ll). 

c) Dasselbe gilt umgekehrt für denjenigen Ortspfarrer, 
der bei Eheschließungen ehemaliger Gefangener und 
Flüchtlinge fremder Nation assistiert hat. Dieser Orts- 
pfarrer muß die betreffende Eheschließung nicht nur im 
Saufbu4 feinet Jlfattei eintragen, fonbetn aueß bem bet 
Nation der Neuvermählten ungehörigen Geistlichen zwecks 
Eintragung in beßen Eßeb«4 eine amfK4e SRittedung 
übet bie ßattgeßabte Eßef4Iießung ma4en, bei bet er 
entweder selbst oder der Ortsordinarius oder ein von die- 
fen beiben belegtester^ Geißlet afßßietf ßat. 

d) Sobald es möglich sein wird, die nach den vor- 
stehenden Bestimmungen geschlossenen Ehen den Pfarr- 
ämtern der Geburtsorte der getrauten ehemaligen Gefan- 
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genen und Flüchtlinge fremder Nation mitzuteilen, soll 
der der betreffenden Nation angehörige Geistliche diese 
Mitteilung den Heimatpfarrern der Getrauten zwecks 
Eintragung in deren Trauungs- und Taufbücher machen. 

III. Wir ersuchen die Hochwürdigen Geistlichen, die 
vorgenannten Bestimmungen aufmerksam zu studieren 
und, soweit sie davon betroffen werden, genau zu be- 
folgen. 

311.13 Otb. 2. 1.46 
Spendung der heiligen Firmung 

In dem laufenden Jahre wird das heilige Sakrament 
der Firmung gespendet werden 
1. in den Dekanaten: Ettlingen, Offenburg, Kinzigtal, 

Wiesental, Gückingen, Waldshut, Geisingen, Engen, 
Hegau, Linzgau und Konstanz (Land); 

2. in den Städten: Bruchsal und Baden-Baden. 
Die Herren Dekane werden ersucht, die Zahl der Firm- 

linge in den einzelnen Pfarreien zu erheben und Vor- 
schläge über deren Verteilung auf geeignete — auch 
neue — Firmstationen mit den zuständigen Geistlichen 
zu beraten. 

Das Ergebnis der Konferenz ist uns bis zum 15. 
Februar mitzuteilen. 

Ferner wolle festgestellt werden, wo Kirchen und Altäre 
zu konsekrieren sind. 

Uber den genauen Termin der Firmung wird nach 
Einkommen der Berichte Verfügung erfolgen. 

Während der Zeit, in welcher in einem Dekanate die 
hl. Firmung gespendet wird, ist anstatt der sonst üblichen 
Imperata die Oration aus bet Missa de Spiritu Sancto 
zu nehmen. 

3%. 14 Otb. 31. 12. 45 

Weltgebetsoktav 
für die Wiedervereinigung im Glauben 

vom 18. bis 25. Januar 
Für die Durchführung dieser Gebetsoktav verweisen 

wir auf unseren Erlaß Amtsblatt 1943, Stück 1, S. 167. 
Am Sonntag, den 20. Januar 1946, ist dieses großen 
Anliegens des Heiligen Vaters und der ganzen Chri- 
stenheit in der gegenwärtigen Nachkriegszeit in der Pre- 
digt zu gedenken. 

Mt. 15 Otb. 3. 1. 46 
Portiunkula-Privileg 1946 

I. 
Die Gesuche für Erlangung des Portiunkula-Privi- 

leges, das nunmehr allen Pfarrkirchen, Kapellen und 
Oratorien verliehen werden kann, sind bis zum 15. 
März 1946 bei uns einzureichen. Nach diesem Termin 
einlaufende Gesuche können in diesem Jahre nicht mehr 
berücksichtigt werden. 

Gesuche sind vorzulegen: 
1. für sene Kirchen und Kapellen, welche 1939 auf sieben 

Jahre dieses Privileg erhalten haben. Die früheren 
Reskripte sind beizulegen. 

2. für sämtliche Notkirchen und Gebetsstätten, die als 
Ersatz für zerstörte Kirchen dienen. 

3. für solche Kirchen und Kapellen, für welche erstmals 
dieses Privileg gewünscht wird. 

II. 
1. Für jene Kirchen und Kapellen, die im Jahre 1944 

dieses Privileg erbeten hatten, sind die Reskripte von 
Rom in diesen Tagen eingetroffen. Dieselben werden 
den Pfarrämtern und Rektoren der Kapellen zuge- 
stellt. Die Ablaßverleihung ist für sieben Jahre. Die 
zu entrichtende Taxe ist auf der Rückseite des Reskrip- 
tes vermerkt. Der Betrag wolle an unsere Kollektur 
eingesendet werden. 

2. Jenen Kirchen und Kapellen, die für 1945 den Por- 
tiunkula-Ablaß gewünscht hatten, ist dieser — auf 
Grund eines Römischen Dekretes vom 7. November 
1945 — bereits für 1946 gewährt worden, so daß 
sich für diese Fälle eine neue Eingabe erübrigt. 

3h. 16 Orb. 31.12. 45 
Pflege des religiösen Volksliedes 

%it ordnen an, daß in sämtlichen Pfarreien der Erz- 
diözese im Jahre 1946 die beiden Magnifikatlieder 
Nr. 217 S.680 „Wann mein Schifflein sich will wenden" 
Nr. 184 S. 600 Canisiuslied 
eingeübt und nach ihrem dogmatischen und ascetischen 
Gehalt erklärt und erläutert werden. 

Hinsichtlich der lateinischen Responsorien verweisen 
wir auf unseren Erlaß Amtsblatt 1933 Nr. 32 S. 149. 

3h. 17 Otb. 31. 12. 45 
Gebetsmeinungen 

Januar: Baldige Heimkehr aller Kiegsgefangenen. 
Februar: Die persönlichen Anliegen des Oberhirten. 
März: Mithilfe des hl. Josef bei dem Wiederaufbau 

der zerstörten Gotteshäuser und Wohnräume. 

3h. 18 Orb. 31. 12. 45 
Sterbekleider 

In Rücksicht auf die Pietät, die wir den Verstorbenen 
schulden und die denselben in den vergangenen Jahren 
von bestimmten Kreisen vielfach versagt worden ist, mö- 
gen die Hinterbliebenen trotz bekannter Notstände dafür 
Sorge tragen, daß die Entschlafenen in würdiger Beklei- 
dung in den Sarg gebettet werden. 

Bei Gelegenheit wollen die Geistlichen die Gläubigem 
auf Erfüllung dieser Pietätspflicht hinweisen. 

31t. 19 Orb. 3. 1. 46 
Pax-Krankenkasse 

Die Pax-Krankenkasse V. a. G. Köln, z. Zt. Euskir- 
chen, Vuvenstr. 1, bittet uns um Bekanntgabe folgender 
Mitteilung an ihre Mitglieder: 

„Wir erinnern unsere Mitglieder daran, daß am 
1. Januar 1946 folgende Beiträge fällig wurden: 
Jahresbeitrag Abt. AI mit 12.—RM. bezw. 18.—RM.; 
Jahresbeitrag Abt.A II mit 24.—RM. bezw. 36.—RM.; 
Bierteljahresbeitrag Abt. B mit 10.50, 12.—,' 13.50 

be%m. 18.— 31#. 
Soweit Beitragszahlungen im Rückstand sind, bitten 

wir im eigenen Interesse um sofortige Überweisung, da- 
mit durch die Unterbrechung der bestehenden Kranken- 
versicherung kein Schaden entsteht. 

Innerhalb der britischen Zone sind Zahlungen im Post- 
scheckverkehr auf unser Postscheckkonto Köln 5656 mög- 
lich. Im Interzonenverkehr können Überweisungen nur 
auf dem Girowege über die Sparkaffen vorgenommen 
werden, und zwar auf unsere Giroksnten Nr. 11 240 bei 
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der Kreissparkasse in Köln oder Nr. 3002 bei der Stadt. 
Sparkasse in Euskirchen. 

Wir bitten, bei Zahlungen, Anträgen und Anfragen 
stets Bor- und Zuname und die genaue Anschrift anzu- 
geben und bei Zahlungen auch noch den Zeitabschnitt zu 
vermerken, wofür die Beiträge bestimmt sind." 

Versetzungen 
24. Oh.: Sch neider Engelbert, als Vikar nach 

Sch o n a ch. 
24. Okt. : Schweizer Erwin, als Vikar nach N e li- 

st ad t. 
25.Okt.: Winkel Robert, Pfarrer in Löffingen, 

unter Absenzbewilligung als Pfarrverweser 
nach Grunern. 

26.Okt.: Knopf Kurt, Vikar in Kollnau, i.g.E. 
nach Busenbach. 

26. Okt.: Roll Joseph, als Vikar nach Müllheim. 
27. Okt.: Zanger Karl, Vikar in Weil a. Rh., 

i. g. E. nach Todtmoos. 
30. Okt.: Beiser Heinrich, als Vikar nach Ketsch. 

I.Nov.: Deißler Dr. Alfons, als Repetitor an 
das Collegium Borromaeum in F re i- 
burg i. Br. 

I.Nov.: F luck Karl Friedrich, als Religionslehrer 
nach Karlsruhe. 

1. Nov.: Vollmer Hans, als Vikar nach Ober- 
winden. 

2. Nov.: Böser Rudolf, Vikar in Ketsch, i.g.E. 
nach Buchen. 

2. Nov.: Gramer Alexander, Vikar in Buchen, 
i.g.E. nach Brühl. 

4.Nov.: Künzig Paul, Vikar in Kandern, i.g.E. 
nach Weil a. Rh. 

8. Nov. : B u r t h Wilhelm, Pfarrverweser in Oberrot- 
weil, als Kaplaneiverweser nach Markdorf. 

9. Nov.: Schuh Anton, Vikar in Hüfingen, als 
Pfarrverweser nach Oberrotweil. 

9. Nov.: T h r o m Valentin, als Vikar nach Karls- 
ruhe-Mühlburg. 

9.Nov.: Weickhardt Karl, als Pfarrverweser 
nach Löffingen. 

.10.Nov.: Oettinger Heinz, Vikar in Rastatt- 
St. Alexander, i.g.E. nach Wald shut. 

12.Nov.: Heintzmann Johannes, Vikar in Neustadt, 
als Pfarrverweser nach Fahrenbach. 

12.Nov.: van Koten, P. Bernhard SCJ., Pfarr- 
vikar in Wiechs a. R., als Vikar nach Neu- 
stadt. 

12. Nov.: Lang Joseph, Vikar in Karlsruhe-U. l.Fr. 
als Präfekt an das Erzb. Gymnasialkonvikt 
in Rastatt. 

12.Nov.: Volm Anton, als Präfekt an das Fidelis- 
konvikt in Sigmaringen. 

20. Nov.: Wenk ert Joseph, Vikar in Jöhlingen, als 
Präfekt an das Erzb. Gymnasialkonvikt 
(St. Konradihaus) in Konstanz. 

22.Nov.: Barnickel Heinrich, als Vikar nach 
Wies lo ch. 

22.Nov.: Knapp Anton, als Pfarrvikar nach Ho- 
hensachsen. 

23. Nov.:Kary Joseph, als Vikar nach Bühl. 
23. Nov.: Lebfromm Friedrich, Vikar in Bühl, i.g.E. 

nach Otigheim. 
27. Nov.: Weber Heinrich, Pfarrverweser in Lorrach- 

St. Bonisatius, i. g. E. nach Neckarelz. 
I.Dez.: Hablitzel Hans, bisher beurlaubt, als Vi- 

kar nach Unterbühlertal. 
I.Dez.: Heckenbach Franz, Vikar in Appenweier 

i.g.E. nach Dossenheim. 
I.Dez.: Jost Kilian, Vikar in Kehl, i. g. E. nach 

Appenweier. 
I.Dez.: K r i st August, als Pfarrverweser nach Ri n- 

gtngcn. 
5.3)e;.: SH ^eImann, SBitar in 33(11) ^03^9(0 

i. g. E. nach Bruchsal-St. Peter. 
6.Dez.: Meier August, Expositus in Waldmohr 

(0aat), (da nad) Si «16«^ 
11.Dez.: Ise nm ann, P. Friedrich, SJ., als Vikar 

nach Bad Peterstal. 
11. Dez.: Mayer Augustin, als Pfarrverweser nach 

Sunthausen. 
12. Dez.: Hertweck Norbert, Vikar in Oberwinden, 

i. g. E. nach Kirr lach. 
12. Dez.: Hirt Franz, Vikar in Kirrlach, i. g. E. nach 

Mannheim, Herz-Jesu-Pfarrei. 
14.Dez.: Busam Fritz, Pfarrvikar in Limbach, als 

Vikar nach Mannheim-Käfertal. 
14.Dez.: Dietrich Robert, als Pfarrvikar nach Ober- 

bergen. 
14.Dez.: Kaiser Ernst Friedrich, Vikar in Mannheim- 

Käfertal, i.g.E. nack Karlsruhe-St. Eli- 
sabeth. 

17.Dez.: Braun August, als Vikar nach Oppenau. 
17.Dez.: Heintzmann Eugen, Vikar in Oppenau, 

t. g. E. nach Radolfzell. 
17. Dez.: Ruby Karl, Vikar in Radolfzell, i. g. E. 

nach Karlsruhe-St. Bernhard. 
18. ^%.: Slnton, da QSifdt nad) ^eibe^ 

berg, Hl.-Geist-Pfarrei. 
18. Dez.: Neuhäuser Hermann, als Pfarrverweser 

nach Siegelsbach. 
19. Dez.: Böhe Anton, als Vikar nach Heiligen- 

zell. 
19. Dez.: Rupp Alois, Vikar in Dossenheim, i. g. E. 

nach Durmersheim. 
20. Dez.: Beuschlein Alois, Pfarrer in Siegelsbach, 

unter Absenzbewilligung als Pfarrverweser 
nach Gamburg. 

21. Dez.: Ober Kurt, als Vikar nach Pforzheim- 
St. Franziskus. 

21. Dez.: Wagner P. Hugo, PSM., als Vikar nach 
Riedern a. W. 

22. ^;.: ^(1«: ßtnd, ata SBifai ßatlaiu&e, 
U. (. 5. 

Im Herrn sind verschieden 
I.Jan.: Faiß Franz Paul, Pfarrer in Hausen a. A. 

13. Jan.: Huggle August, resign. Pfarrer von Günd- 
lingen, j in Freiburg-St. Georgen. 

R. i. p. 

Erzbischöfliches Ordinariat 

Herausgegeben von dem Erzbischöflichen Ordinariat, Freiburg i.Br., Burgstr. 2 /Fernruf 210 
» Versand: R. Rebholz, Freiburg im Breisgau, Burgstr. 2 Liz.-Nr. 506 


